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Sehr geehrter Herr Patt, 
 

wir bitten Sie, unsere nachfolgende Anfrage in der Sitzung des Kreistages am 25. März 2009 
beantworten zu lassen: 

Mit in Kraft treten des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) zum 01.08.2008 wurden Betreuungsver-
träge mit einer Laufzeit von jeweils 12 Monaten zwischen Eltern und Kindertagesstätten abge-
schlossen. Dementsprechend enden erstmals im Kindergartenjahr 08/09 diese Betreuungsver-
träge mit dem 31.07.2009. 

Daraus ergibt sich eine betreuungslose Zeit von zwei Wochen für die Kinder, die im Schuljahr 
2009/10 eingeschult werden: Die Schule beginnt in diesem Jahr am 17.08. und Eltern brauchen 
auch in der Zeit zwischen Vertragsende 31.07.09 und Schulbeginn eine Garantie für die Betreu-
ung. Kinder haben bei uns ein Recht auf Betreuung vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum 
Schulbeginn und Eltern müssen sich darauf verlassen können. 

Urlaub nehmen in dieser Zeit ist für die meisten auch keine Lösung, da die Kitas in der Regel 
schon im Sommer drei Wochen schließen und der Jahresurlaub bereits für diese Zeit genommen 
werden muss 

Dieses vorausgeschickt, bitten wir um Auskunft darüber, wie in den Einrichtungen des Kreisju-
gendamtes in Jüchen, Korschenbroich und Rommerskirchen mit dieser Betreuungslücke umge-
gangen wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Erhard Demmer 
Fraktionsvorsitzender 
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Neuss, 18. März 2009 
S. Schöttgen / R. Dorner-Müller 
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